
Überparteiliche Initiative für eine Volksbefragung zum Linzer Westring (A26) 
 
 
 
 
Herrn  
Bürgermeister 
Franz Dobusch 
Altes Rathaus, Linz 
 

 
 

 
Dringlichkeitsantrag gem §§ 12 iVm 18 Abs 5 StL idgF betreffend: 

 
Volksbefragung zum geplanten Linzer Westring (A26) 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
seit langem läuft eine teils heftige Diskussion über den geplanten Linzer Westring (A26), in 
der sich Befürworter, Kritiker und Gegner mit verschiedensten Argumenten auseinanderset-
zen. In Anbetracht der hohen Kosten sowie der weit reichenden Auswirkungen des geplan-
ten Projektes ist für uns das hohe Interesse der Bevölkerung gut nachvollziehbar. In Anbet-
racht seiner Tragweite halten wir eine Volksbefragung für erforderlich, um die tatsächlichen 
Interessen der Linzerinnen und Linzer in dieser Angelegenheit – fernab von parteipolitischen 
Einzelinteressen und über Parteigrenzen hinweg – umsetzen zu können. 
 
In diesem Zusammenhang stellen wir den Antrag: 
 
Der Gemeinderat der Stadt Linz beschließe die Abhal tung einer Volksbefragung ge-
mäß § 68 StL idgF zum geplanten Linzer Westring (A2 6) mit der Fragestellung:  
 
„Soll die Stadt Linz den Bau des Linzer Westringes (A26) finanzieren?“ (Ja oder Nein) 
 
Als Tag der Volksbefragung wird gem § 67 Abs 4 iVm § 68 Abs 4 StL idgF der fristge-
recht nächstmögliche Sonntag festgelegt, der kein F eiertag ist.  
  
Wir bitten darum, diesem Antrag die Dringlichkeit zuzuerkennen und ihn in die Tagesord-
nung der Gemeinderatssitzung am 11.03.2010 aufzunehmen.  
 
Die Dringlichkeit des Antrages ergibt sich daraus, dass möglichst rasch die öffentliche Mei-
nung zum geplanten Projekt ermittelt werden soll, um nicht erst während oder nach Ab-
schluss kostspieliger Arbeiten feststellen zu müssen, dass eine Mehrheit der Linzer den 
„Westring“ womöglich in der vorgeschlagenen Form ablehnt. Andererseits kürzt eine rasch 
durchgeführte Volksbefragung den andauernden Diskussionsprozess mit immer neuen Ein-
wendungen ab und führt eine endgültige Entscheidung herbei. 
 
Berichterstatter: StR Detlef Wimmer 
Linz, am 10.03.2010 
 
 
 


